
Klimaangepasste Bauleitplanung Gemeinde Nordwalde

Festsetzungen und Leitlinien

Erläuterungen zur Checkliste für Festsetzungen zu Klimaschutz, Energie und Klimaanpassung im Bebauungsplan

Für die Gestaltung der Checkliste orientierte sich die Verwaltung an verschiedenen, bereits vorhandenen Beispielen und Vorbildern aus 

Studienprojekten oder von Städten und Gemeinden. 

Die gemeinsam mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern erarbeitete Checkliste ist nun als Instrument und als verbindliche Empfehlung für eine 

Klimafolgenprüfung in der Bauleitplanung zu verstehen. Sie bezieht sich dabei auf die konkrete Begleitung von Bebauungsplänen und integriert 

Klimaschutz- und Klimaschutzanpassungsaspekte sowie dazu passende -festsetzungen und -leitlinien in den Bauleitplan-Prozess, um eine 

Auseinandersetzung und Sensibilisierung mit den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung herbeizuführen. 

Dies steht auch vor dem Hintergrund, Raum- und Siedlungsstrukturen klimagerecht zu entwickeln, um auf gesellschaftliche Trends und klimatische 

Veränderungen reagieren zu können. 

Um die genannten Ziele zu erreichen, ist die Checkliste zukünftig in allen Bauleitplanverfahren zu verwenden und es ist eine Auseinandersetzung mit 

den enthaltenen Festsetzungen und Leitlinien notwendig. 

Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat die Verwaltung am 10.02.2026 beauftragt, diese Checkliste für die klimaneutrale Bauleitplanung auf alle 

folgenden Bebauungspläne anzuwenden. 

Für Rückfragen:

Gemeinde Nordwalde | Fachbereich 4: Gemeindliche Entwicklung und Nachhaltigkeit

Herr Klaus, klaus@nordwalde.de, 02573 929 128 und Frau Edeling, edeling@nordwalde.de, 02573 929 122

Stand der Checkliste: 10.02.2026 | Ergänzung um die Pflanzlisten der Verbraucherzentrale NRW im Rahmen des Projektes „Klimakoffer.nrw“ 1
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Klimaangepasste Bauleitplanung Gemeinde Nordwalde

Festsetzungen und Leitlinien

Nr. Festsetzungshintergrund und -ziel Festsetzung Leitlinie zur Entwicklung

1 Festlegung der überbaubaren Grundstücks-

flächen und damit des Verhältnisses zwischen 

bebauten und unbebauten Flächen 

Steuerung baulicher Dichte/ Begrenzung der 

Verdichtung, Freiflächen erhalten und neue 

schaffen; Versiegelung beschränken

Festlegung von 0,3 für die GRZ  im WA-Gebiet als Leitlinie 

(Steuerung baulicher Dichte). 

2 Maßnahmen zum Überflutungsschutz Die Bezugshöhe bestimmt sich aus der Oberkante Fahr-

bahnmitte der Straße, die zur Erschließung bestimmt ist (OK 

fertige Erschließungsanlage), gemessen in der Mitte der 

straßenseitigen Grenze des jeweiligen Baugrundstücks. Bei 

zweiseitig erschlossenen Eckgrundstücken gilt die längere 

Grundstücksseite, bei Ausrundungen ist der mittlere Punkt 

festzulegen. Alternativ gelten die im Detailplan festgesetzten 

Höhen bezogen auf Normalhöhennull (NHN) auf der Grundlage 

der Erschließungsplanung. Bei beiden Varianten gilt die 

Vorgabe von mind. 10 cm Abstand der Oberkante Rohfuß-

boden (OKRF) im Vergleich zum Straßenbegrenzungs- oder 

Höhenraster bzw. ein max. Abstand der OKRF von 50 cm.

3 Optimierte Ausrichtung und geringe gegen-

seitige Verschattung, Kompaktheit; 

Gebäudeausrichtung zur optimalen Nutzung 

der Sonnenenergie

Ausrichtung der Gebäude, mit der die aktive und passive 

Nutzung von Solarenergie optimal ermöglicht wird, sowie 

geringe gegenseitige Verschattung.
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Nr. Festsetzungshintergrund und -ziel Festsetzung Leitlinie zur Entwicklung

4 Verkehrsflächen für Car- und Bike-Sharing, 

Fuß- und Radwege, ÖPNV; Festsetzung von 

zentralen E-Ladestationen für PKW

Bei Bebauungsplänen, wo sich barrierefreie, abkürzende Fuß-

wegeverbindungen und Radwege anbieten, sollen sie ent-

wickelt werden.

5 Energieeinsparung, Begrenzung von Schad-

stoffen auf lokaler Ebene; Bereitstellung 

ausreichender Flächen für klimaverträgliche 

Energieversorgung (Beispiel: BHKW-Standort 

für Nahwärmenetz)

Auf die Inanspruchnahme von fossilen Energien in der Erschlie-

ßung wird verzichtet. Fossile Brennstoffe dürfen im Plangebiet 

für die Wärme- und Warmwasserversorgung nicht verwendet 

werden; Für Gebiete mit Bestandsgebäuden: Für die Änderung 

oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, die bei Inkraft-

treten des Bebauungsplans bereits existieren, kann eine Aus-

nahme von dem Verwendungsverbot für fossile Brennstoffe 

erteilt werden.

6 Schaffung von Niederschlagzwischen-

speichern und Notwasserwegen für Stark-

regenereignisse; auch Zisternen; Regelung 

der Rückhaltung im Rahmen von 

Nachverdichtung 

Grundsatzfestsetzung zur Regenwasserrückhaltung bei Nach-

verdichtungen im privaten Bereich: Im Geltungsbereich dieses 

Bebauungsplans ist je nach Baugrundstück eine Rückhalte-

anlage mit einem Fassungsvermögen von mindestens 5 m3 zu 

errichten, in die das anfallende Niederschlagswasser zu sam-

meln und mindestens 3 m3 zwischen zu speichern ist. Die 

Rückhalteanlage muss mit einer Drossel ausgestattet und an 

den öffentlichen Kanal angeschlossen sein.

Im Entwässerungskonzept ist vorzusehen, dass das Regen-

wasser in Baumscheiben, Baumrigolen und Grünstreifen 

zurückgespeichert wird (Stichwort „Schwammstadt“).  

7 Erhalt bzw. Schaffung von Grünflächen, 

„Durchgrünung“ der Straßenzüge, 

Beeinflussung des Klimas im Gemeindegebiet

Durchgrünung von Straßenzügen: Straßen, Gehwege und 

öffentliche Plätze werden – unter Berücksichtigung der 

Planungen des Fachbereichs 5 (Versorgungsleitungen etc.) 

sowie vorhandener Zufahrten – begrünt, es erfolgt keine 

Beschränkung auf private Flächen. 

Berücksichtigung der EU-Wiederherstellungsverordnung 

2024/1991 über die Wiederherstellung der Natur.
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Nr. Festsetzungshintergrund und -ziel Festsetzung Leitlinie zur Entwicklung

8 Regelung des Wasserabflusses; technische 

Maßnahmen zur Niederschlagsrückhaltung

Bei jedem Neubaugebiet, und im Bestand, wo möglich, muss 

die Regenwasserrückhaltung auf T=100a festgelegt sein 

(Regenwasserrückhaltung auf Basis eines 100jährigen 

Regenereignisses gem. der vorhandenen Kostradaten).

9 Festsetzungen zur wasserdurchlässigen 

Gestaltung (z.B.: zur Mächtigkeit des 

Bodenmaterials von Gärten bzw. zur 

Wasserdurchlässigkeit von Zufahrten, 

Terrassen, Stellplätzen); Festsetzungen von 

Dacheindeckungen; Festsetzung von 

Klimatoleranten Bepflanzungen

Ausgeschlossen werden Dacheindeckungen in dunklen Farben 

(schwarz, schiefergrau, anthrazit) als Festsetzung zur 

Vermeidung des Aufheizens der Dächer und Fassaden. Dies 

gilt nicht für Teile der Dachflächen, die für Photovoltaikanlagen 

genutzt werden.

Stellplätze sind aus wasserdurchlässigem Material 

(Fugenpflaster, Rasengitterstein) herzustellen. 

Es sollen für Bepflanzungen nur heimische, standortgerechte 

und klimaangepasste Pflanzenarten verwendet werden 

(Festsetzung durch die angehängte Liste an Gehölzen, 

Bäumen, Sträuchern und Pflanzen, die auch zukünftige 

klimaangepasste Anforderungen an den jeweiligen Standort 

erfüllen und aus ökologischer Sicht sinnvoll sind).

10 Einsatz erneuerbarer Energien, für Strom: z.B. 

Solarenergie, für Wärme: z.B. Solarenergie, 

Geothermie, Biomasse; Pflicht zur Installation 

von Photovoltaikanlagen

Eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen soll den 

Vorgaben der Solaranlagen-Verordnung Nordrhein-Westfalen 

(06.2024) folgen, aber nicht über diese hinausgehen. Die Ver-

ordnung sieht eine Solardachpflicht von 30 % der Dachfläche 

bei mehr als 50 qm Dachfläche bei Gebäuden, die neu er-

richtet werden, und bei Dachsanierungen vor. Zudem besteht 

eine Solarpflicht für neu gebaute offene Parkplatzflächen von 

Nicht-Wohngebäuden mit über 35 Stellplätzen. Diese Pflicht 

entfällt, wenn die Stellplätze entlang von Verkehrsstraßen 

liegen oder je 5 Stellplätze ein Baum gepflanzt wird.
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Nr. Festsetzungshintergrund und -ziel Festsetzung Leitlinie zur Entwicklung

11 Es wird eine Begrünungspflicht der Vorgärten 

festgesetzt. Schottergärten sind ausgeschlos-

sen. Es ist eine Dachbegrünung für flache und 

flachgeneigte Dächer festgesetzt. Es wird eine 

Fassadenbegrünung festgesetzt, wo dies ge-

boten ist (Festsetzen von Dach- und Fas-

sadenbegrünungen zur Verbesserung des 

Kleinklimas).

Der zu erhaltende Baumbestand wird nicht 

nur nachrichtlich übernommen, sondern 

mittels Erhaltungsgebot geschützt (Erhalt und 

Neuanpflanzung von Bäumen zur Verbes-

serung des Kleinklimas).

Mindestens (20 %) der Fassaden von Haupt- und Neben-

gebäuden sind mit Pflanzen dauerhaft zu begrünen gemäß 

einer Gehölz- und Pflanzliste. Ausnahmen von der Fassaden-

gestaltung und -begrünung sind für Fassaden, die der Energie-

gewinnung dienen, zulässig. In den Baugebieten sind die Dach-

flächen von Haupt- und Nebengebäuden mit einer Dachneigung 

von weniger als 15 Grad zu begrünen. Dies gilt nicht für Teile 

der Dachflächen, die durch zulässige Nutzungen der Dach-

fläche in Anspruch genommen werden, z.B. für Belichtungs-

zwecke. 

Die als zu erhalten festgesetzten Bäume dürfen nicht be-

schädigt oder beseitigt werden. 

Einfriedungen entlang der Verkehrsflächen und Einfriedungen 

zu den öffentlichen Grünflächen sind nur durch mind. einreihige 

Hecken aus standortgerechten, heimischen Sträuchern in Form 

von Schnitthecken oder freiwachsenden Hecken zulässig. I. V. 

m. Hecken sind zusätzlich sich unterordnende, blickdurch-

lässige Zäune, die die Höhe der Hecke nicht überschreiten, zu-

lässig. Bei der Einfriedung von Wohngärten durch Hecken 

(Neuplanung/Bestand) sind beidseitig, parallel der öffentlichen 

Verkehrsflächen, auf gesamter Grundstückslänge mindestens X 

Meter hohe Schnitthecken aus den Arten Hainbuche, Rotbuche, 

Liguster oder Weißdorn oder alternativ aus der angefügten 

Liste standortgerechter, klimaangepasster Gehölze zu pflanzen 

und dauerhaft zu erhalten. Unterbrechungen der Hecke sind 

nur im Bereich der Zufahrten und Zugänge zulässig. An seit-

lichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind nur Einfrie-

dungen durch Hecken gem. der anliegenden Gehölzliste ge-

stattet. I. V. m. Hecken sind zusätzlich sich unterordnende 

durchlässige Zäune, z.B. grobmaschige Flechtzäune, keine 

Stabgitterzäune, zulässig.

Bäume und Heckenstrukturen sollen weitestgehend erhalten 

bleiben. 
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Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 2025, Online unter: www.klimakoffer.nrw/sites/default/files/2025-07/2025_pflanzliste_vorgarten_klimakoffer_verbraucherzentralenrw.pdf
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Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 2025, Online unter: www.klimakoffer.nrw/sites/default/files/2025-07/2025_pflanzliste_vorgarten_klimakoffer_verbraucherzentralenrw.pdf
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Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 2025, Online unter: www.klimakoffer.nrw/sites/default/files/2025-12/2025_pflanzliste_fassade_klimakoffer_verbraucherzentralenrw.pdf
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